
        Ort, Tag: 

         

                                  

     
An: (Gemeinde)     
 
 Antrag auf Erteilung der Bestätigung 

über die Geeignetheit des beabsichtigten 
Aufstellungsortes für Gewinnspielgeräte 
(§ 33c Abs. 3 GewO) 

Herr/Frau 

 
 
 
geb. am in 

 
wohnhaft in (Angaben des Wohnsitzes und des Sitzes der gewerblichen Niederlassung) 

 
 
 
 
 
 

 
Beantragt die Erteilung der gem. § 33c Abs. 3 Satz 1 GewO erforderlichen Bestätigung wonach 
folgender Aufstellungsort den Vorschriften des § 1 Abs. 1 bzw. § 2 Nr. 1-3 Spielverordnung entspricht: 
 
Gaststätte 

                                                                            
      (Name) 

  Schankwirtschaft   Speisewirtschaft   Beherbergungsbetrieb 
 
Spielhalle bzw. ähnliches Unternehmen 

                                                                        
    (Name) 

 
Wettannahmestelle eines konzessionierten Buchmachers 

                                                                            
    (Name) 
 

In (Ort, Straße, Hausnummer) 
 
 

genehmigt seit: 

In dem oben bezeichneten Aufstellungsort sind bereits folgende Geld- oder Warenspielgeräte 
aufgestellt (Art und Anzahl der Geräte) 

 

 
Folgender Aufstellungsplatz ist vorgesehen (nähere Beschreibung des Platzes innerhalb der Gaststätte) 

 
 

 

 

 Eine Skizze, aus der sich der Aufstellplatz innerhalb des Betriebes ergibt, ist als Anlage beigefügt.  
 

 Der Antragsteller ist im Besitz einer allgemeinen Aufstellererlaubnis (Kopie beilegen) 

 
Ausgestellt von 
 

am Aktenzeichen  

 
 

                               
(Unterschrift) 

Aufsteller: 

Zutreffendes ist anzukreuzen!  



Bearbeitungsvermerke: 
 
Die Angaben zur Person sind zutreffend 

 Ja      Nein, weil 

 
 
Der beabsichtigte Aufstellungsort entspricht den Vorschriften des § 1 bzw. § 2 Spielverordnung 
insbesondere liegen keine Versagungsgründe nach §§ 1 Abs. 2, 2 Nr. 1 Spielverordnung vor  

 Ja      Nein, weil 
 
 
 

Die zulässige Anzahl von Spielgeräten i. S. § 3 Spielverordnung wird überschritten 
 Nein      Ja, weil 

 
 
Bei Spielhallen: Die Überleitungsvorschrift des § 3 Abs. 3, 4 SpielV ist anzuwenden.  

 Nein      Ja, weil 
 
 
Der Aufstellplatz begünstigt – nicht – die Betätigung der Spielgeräte durch Kinder und Jugendliche, 
denen die Benützung verboten ist.  
 
 
 
Die beantragte Bestätigung 

 ist zu erteilen    nicht zu erteilen, weil 
 

 

Kostenentscheidung: Gebühr 
 Euro 

Auslagen  
 Euro 

Gebührenverzeichnis Nr. 
 

Bestätigung ausgefertigt am Aktenzeichen 
 

Eintrag in Liste Nr. 
 

 

Verteiler: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                 

(Ort, Tag) (Unterschrift) 
 


